
Offizielle Regeln und Vertrag zum  
2. Bobby-Car-Rennen des Ortsrats Lechstedt am 20. August 2022 
 
Das Bobby-Car-Rennen ist ein reines Spaß-Event. Jeder Teilnehmer ist sich darüber im 
Klaren, dass er sich gegen jegliche Risiken in Bezug auf Stürze und Hautabschürfungen 
selbst absichern muss. Die Teilnahme erfolgt daher ohne Einschränkung auf eigene Gefahr.  
Nachfolgende Erklärung muss von jeder Fahrerin/jedem Fahrer bzw. bei Minderjährigen von 
einer erziehungsberechtigten Person vollständig ausgefüllt mit der Teilnahmemeldung bei 
der Rennleitung/Anmeldung abgegeben werden. Liegt die Haftungsausschlusserklärung 
nicht vor oder ist sie unvollständig ausgefüllt, kann eine Startgenehmigung nicht erteilt 
werden.  
 
Name:__________________ Vorname:__________________Geburtsdatum:____________  
 
Straße/Hausnummer: ________________________________________________________  
 
PLZ/Ort ___________________________________________________________________  
 
  
1. Technische Voraussetzungen für die Zulassung  
� Die Renn-Fahrzeuge werden vom Ortsrat Lechstedt gestellt. Es sind Fahrzeuge von der 
Firma BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG.  
 
2. Organisation  
� Veranstalter ist der Ortsrat Lechstedt vertreten durch den Ortsbürgermeister Volker Klare.  
� Die Rennleitung obliegt Lars Priebe. Michael Müller als von der Rennleitung bestellter 
Sachkundiger wird die Bobby-Cars und die passiven Schutzvorrichtungen der Fahrer vor 
dem Start kontrollieren.  
 
3. Anmeldung  
� Per E-Mail: bobbycar@lechstedt.de, per WhatsApp bei Marlen Heppner: 0171-5378410 
� Anmeldeschluss: 19.August 2022, Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag möglich.  
� Startgebühr: Erwachsene und Jugendliche 5 Euro, Kinder 2,50 Euro  
 
4. Sicherheit des Rennbetriebs  
� Beim Befahren der Strecke sowohl beim Training als auch beim Rennen müssen Kinder 
und Jugendliche mindestens einen Fahrradhelm und Schutzkleidung tragen. 
� Der Genuss von Alkohol ist für alle Fahrer während des Trainings und des Rennbetriebs 
verboten. Verstöße gegen das Alkoholverbot führen zur Disqualifikation.  
 
5. Haftungsausschluss / Haftungsverzicht  
� Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die 
allgemeine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsverzicht vereinbart 
wird.  
� Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Teilnahmemeldung beziehungsweise dieser 
Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, und zwar gegen  
o die Organisatoren, den Veranstalter, seine Helfer und die Rennstreckeneigentümer  
o Behörden, Organisationen, Körperschaften, Vereine und alle anderen Personen, die mit 
der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  
o die Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 
Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden  
o und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 



außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und 
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises - beruhen; gegen  
o die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,  
o den/die eigenen Fahrer und eigene Helfer (anderslautende besondere Vereinbarungen 
innerhalb der Teams beziehungsweise zwischen Fahrer/n, gehen vor!) 
� verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises 
– beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.  
� Der Haftungsverzicht / Haftungsausschluss wird mit der Abgabe der Nennung / 
Teilnahmemeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch 
außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
� Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschluss-
klausel unberührt.  
� Eine private Haftpflichtversicherung wird dringend empfohlen!  
 
6. Ablauf des Rennens  
� Die Fahrerregistrierung und Anmeldung beginnt um 9.00 Uhr mit der Anmeldung, 
Streckenbegehung und Beginn des freien Trainings.  
� Im Anschluss an die Registrierung und Streckenbegehung kann jeder Teilnehmer einzeln 
bis 10:00 Uhr beliebig viele Probeläufe (ungezeitet) bestreiten. Dazu bitte, wenn möglich, 
eigene Bobby Cars mitbringen.  
� Ab 10:00 Uhr wird in der zuvor festgelegten Startreihenfolge der erste Lauf in der 
Reihenfolge Kinder, Jugendliche, Erwachsene gestartet. Der zweite Durchgang erfolgt im 
Anschluss. Die Zeiten der beiden Läufe werden addiert.  
 
7. Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotoaufnahmen  
 
Mit der Veröffentlichung sämtlicher Fotoaufnahmen des Bobby Car Rennens und des 
Dorfgemeinschaftsfestes durch den Ortsrat, welche am 20.8.2022 aufgenommen worden 
sind und auf denen ich und/oder mein minderjähriges Kind deutlich erkennbar abgebildet 
bin/sind, bin ich einverstanden.  
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung der Fotoaufnahmen, kein Entgelt erhalte. 
Mein Einverständnis gilt unbefristet und unbeschränkt für die Veröffentlichung in den lokalen 
Medien Rubs, HAZ und auf www.lechstedt.de - in Digitalform und Printform.  
Der Ortsrat haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Ortsrats die Fotos für weitere 
Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch Herunterladen und/oder Kopieren. Der Ortsrat 
sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den Fotos nicht an 
Dritte veräußert oder abgetreten werden. 
 
 
_____________________   ________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Datenschutzerklärung: Die oben erhobenen Daten werden außer zur Veröffentlichung nicht weitergegeben. 


